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Was passiert, wenn angesetzte Klassenarbeiten aufgrund des Ruhens des
Unterrichtsbetriebs nicht planmäßig durchgeführt werden können? Kann die Anzahl
der Klassenarbeiten reduziert werden?

Nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs können im Ausnahmefall bis zu drei
Klassenarbeiten pro Woche angesetzt werden. Innerhalb der in den Verwaltungsvorschriften zu
§ 6 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (APO-SI) vorgenommenen
Bandbreiten kann die Schule die Anzahl der Klassenarbeiten selbständig reduzieren. Ob den
Schulen von Landesseite eine darüberhinausgehende Reduktion der Klassenarbeiten ermöglicht
wird, wird in Abhängigkeit zum Zeitpunkt des Wiederbeginns des Unterrichts entschieden.

das las ich gerade auf https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Sch…eruf/index.html
Oben steht eine Aktualisierung, wenn das noch zutrifft, dann viel Spaß !

1https://www.lehrerforen.de/thread/53053-schul%C3%B6ffnungen-nrw/?postID=531575#post531575
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